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1 Gegenstand der Genehmigung 

1.1 Antrag des Kantons und Richtplanverfahren 

Der Vorsteher des Bau- und Umweltdepartements des Kantons Appenzell Innerrhoden hat dem Bund 
mit Schreiben vom 15. Januar 2020 die am 21. Oktober 2019 vom Grossen Rat des Kantons Appen-
zell Innerrhoden beschlossene Richtplananpassung zum Teil Verkehr, Objektblatt V6d, zur Genehmi-
gung eingereicht. 
Dem Genehmigungsantrag lagen folgende Dokumente bei: 

- Protokoll der Standeskommission, Sitzung vom 17. September 2019; 
- Botschaft der Standeskommission an den Grossen Rat des Kantons Appenzell Innerrhoden 

vom 17. September 2019; 
- Protokoll der Verhandlungen des Grossen Rates des Kantons Appenzell Innerrhoden an der 

Session vom 21. Oktober 2019 (Auszug). 

Die Information und Mitwirkung der Bevölkerung zur Anpassung erfolgte im Rahmen der öffentlichen 
Auflage vom 18. Juli bis 28. August 2019. Die vom Kanton zur Stellungnahme eingeladenen Nachbar-
kantone Appenzell Ausserrhoden und St. Gallen haben keine Einwände erhoben. Die Vorprüfung 
durch den Bund wurde mit dem Vorprüfungsbericht vom 29. August 2019 abgeschlossen. 

1.2 Ablauf des Prüfungs- und Genehmigungsverfahrens 

Im Rahmen des Prüfungs- und Genehmigungsverfahrens zur Anpassung Teil Verkehr hat das ARE 
die folgenden Mitglieder der Raumordnungskonferenz des Bundes (ROK) zur Stellungnahme eingela-
den. Das Bundesamt für Strassen (ASTRA), das Bundesamt für Umwelt (BAFU), das Bundesamt für 
Kultur (BAK) und die Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission (ENHK). Es wurden keine 
Bedenken oder Vorbehalte vorgetragen. 

Mit Schreiben vom 23. März 2020 wurde dem Kanton Appenzell Innerrhoden die Gelegenheit gege-
ben, sich zum Prüfungsbericht zu äussern. Der zuständige Regierungsrat hat in seiner Antwort vom 
14. Juli 2020 dazu Stellung genommen.  

Die Rechtmässigkeit einzelner Vorhaben und Zonierungen wird summarisch geprüft; erhebliche Zwei-
fel an der Rechtmässigkeit sind zumindest transparent zu machen. Der vom Bundesrat genehmigte 
Richtplan dient dazu, Vorhaben auf der Basis von entsprechenden Richtplanfestlegungen zügig einem 
rechtmässigen, grundeigentümerverbindlichen Entscheid zuzuführen, der die im Richtplan zum Aus-
druck kommenden Prioritäten und Wertungen berücksichtigt. Er ist selber jedoch noch kein Garant für 
die Rechtmässigkeit eines Vorhabens. Dies gilt analog für im Richtplan vorgesehene Zonierungen. 




